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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 03.03.23 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Massive Gebührenerhöhungen im Bezirk Wandsbek – wird die Existenz 
von Marktbetrieben und Wochenmärkten aufs Spiel gesetzt? 

Einleitung für die Fragen: 
Die Wochenmärkte haben eine wichtige Funktion für die Nahversorgung und 
auch den sozialen Austausch in den Stadtteilen. Zahlreiche kleinere mittelstän-
dische Betriebe bieten dabei im Sinne der Nachhaltigkeit insbesondere regio-
nale Produkte an. In den letzten Jahren wurden die Markthändler dabei zuneh-
mend von zusätzlichen Auflagen und Regulierungen belastet. 
Nach der Gebührenordnung für das Marktwesen erheben die Bezirke von den 
Marktbetrieben eine Standgebühr. Das Bezirksamt Wandsbek hat jetzt offen-
bar eine deutliche Erhöhung dieser Gebühr vorgenommen. Dies bedeutet eine 
massive Mehrbelastung für die Markthändler, die gleichzeitig auch von hohen 
Energiepreisen und anderen inflationsbedingten Folgen betroffen sind. 
Deutlich höhere Standgebühren dürften dazu führen, dass die Anzahl der 
Marktbeschicker abnimmt und Standfläche reduziert wird. Damit würden auch 
die Attraktivität und Anziehungskraft der Wochenmärkte abnehmen.  
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Frage 1: Wie hoch sind derzeit die Standgebühren für die Wochenmärkte in 
den einzelnen Bezirken beziehungsweise für die einzelnen Märkte  
jeweils für Tages- und Jahreszulassungen?  

Antwort zu Frage 1: 
Siehe Anlage 1. 

Frage 2: Wann genau wurden die Standgebühren in den einzelnen Bezirken 
jeweils zuletzt und in welchem Umfang verändert? 

Antwort zu Frage 2: 
Siehe Anlage 2. 

Frage 3: Welche Veränderungen der Standgebühren in welchem Umfang sind 
derzeit in den einzelnen Bezirken zu welchem Termin geplant oder 
beschlossen? 

Antwort zu Frage 3: 
Für die Evaluation der Gebühren gibt es ein hamburgweites Verfahren im Rahmen des 
Erstellungsprozesses der jährlichen Gebührendrucksache. Das Verfahren zur Auswer-
tung der Kostendeckung für das Jahr 2022, um daraus mögliche Anpassungen für den 
Gebührenrahmen der bezirklichen Wochenmärkte für das Jahr 2024 abzuleiten, ist 
noch nicht abgeschlossen. Innerhalb des Rahmens werden im Bezirk Wandsbek die 
Standgebühren zum 1. April 2023 um 1 Euro auf 4,50 Euro erhöht. 
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Frage 4: Wie haben sich die für Wochenmärkte anfallenden Kosten für Reini-
gung und Winterdienst in den einzelnen Bezirken pro Jahr seit 2019 
entwickelt? 

Antwort zu Frage 4: 
Siehe Anlage 3. 

Frage 5: Wie hoch sind derzeit die Stromkosten für die Marktbetriebe in den 
einzelnen Bezirken beziehungsweise für die einzelnen Wochen-
märkte?  

Antwort zu Frage 5: 
Für das Bezirksamt Altona:  Markttage bis 6 Stunden je 0,5 kWh = 6 Euro. 
 Markttage über 6 Stunden je 0,5 kWh = 9 Euro. 
Für das Bezirksamt Wandsbek: Die Stromkostenpauschale auf den Wandsbeker  

Wochenmärkten beträgt aktuell 4 Euro bis zum Ver-
brauch von 1.000 Watt. Für jeden weiteren Verbrauch 
von bis zu 500 Watt erhöht sich die Gebühr um  
jeweils 2 Euro. 

Im Übrigen siehe Drs. 22/10789. 

Frage 6: Wie hoch waren die Gebühreneinnahmen sowie die Kostendeckung 
für die Wochenmärkte pro Bezirk in den einzelnen Jahren seit 2019? 

Antwort zu Frage 6: 
Siehe Anlage 4. 

Frage 7: Wie hat sich die Anzahl der anbietenden Betriebe für die jeweiligen 
Wochenmärkte seit 2019 im Einzelnen entwickelt? 

Antwort zu Frage 7: 
Für das Jahr 2019 siehe Drs. 21/19550. Für die Jahre 2020 bis 2022 sind keine aussa-
gekräftigen Zahlen lieferbar. Durch die Corona-Einschränkungen, insbesondere in  
Bezug auf das Abstandsgebot, mussten die Verkaufsstände auseinandergezogen wer-
den, sodass weniger Stände auf den Märkten untergebracht werden konnten. Das Jahr 
2022 hat aber gezeigt, dass die ursprüngliche Händlerzahl aus der Vor-Corona-Zeit 
langsam wieder erreicht wird. Lediglich auf dem Fischmarkt, der während der Corona-
Pandemie aufgrund seines besonderen Marktprofils (Eventcharakter) aussetzen 
musste, kann eine niedrigere Anzahl der Betriebe beobachtet werden. 

Frage 8: Welche Maßnahmen wurden oder werden vom Senat beziehungs-
weise den jeweiligen Bezirken zur Steigerung der Attraktivität der  
Wochenmärkte im Einzelnen ergriffen? 

Antwort zu Frage 8: 
Die zuständige Behörde für das Marktwesen hat einen mehrstufigen Plan zur Attrakti-
vitätssteigerung der Wochenmärkte konzipiert. Im ersten Schritt wurden verschiedene 
Daten von den Bezirksämtern abgefragt, um je Wochenmarkt ein Marktprofil zu erstel-
len. Aktuell läuft eine Nachhaltigkeitsuntersuchung der bezirklichen Wochenmärkte. 
Aufbauend auf den Erkenntnissen sollen die nächsten Schritte für die Maßnahmen zur 
Attraktivitätssteigerung erarbeitet werden. Weiter hat die zuständige Behörde einen  
regelmäßigen Austausch mit dem Verband sowie Vertreterinnen und Vertretern der  
Bezirksämter initiiert. 

Frage 9: Ist es zutreffend, dass das Bezirksamt Wandsbek im laufenden Jahr 
eine deutliche Erhöhung der Standgebühren beschlossen hat?  
Wenn ja, wer hat dies wann genau aus welchen Gründen beschlos-
sen? 
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Frage 10: Welche Alternativen zur Erhöhung der Gebühren wurden im Bezirk 
Wandsbek im Einzelnen geprüft? 

Antwort zu Fragen 9 und 10: 
Die Gebührenhöhe wird durch das zuständige Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe 
und Umwelt des Bezirksamts Wandsbek mindestens jährlich hinsichtlich des Kostende-
ckungsgrads der bezirklichen Wochenmärkte überprüft. Diese Überprüfung führte im 
Jahr 2022 zu der Erkenntnis, dass ein kostendeckender Betrieb bei Beibehaltung der 
bisherigen Gebühren nicht mehr möglich ist. Ursächlich hierfür waren unter anderem 
höhere Betriebskosten bedingt durch die Neuausschreibung und Vergabe der Wochen-
marktreinigung, die deutliche Erhöhung der Stromabschläge sowie einen höheren Min-
destlohn bei Reinigungskräften. Neben der Prüfung von Maßnahmen zur Kostenredu-
zierung war daher eine Erhöhung der Gebühren erforderlich. Die genaue Höhe der 
neuen Gebühren wurde anhand einer Wirtschaftlichkeitsrechnung ermittelt, die die Kos-
tendeckung der Märkte zum Ziel hat.   
Im Übrigen siehe Antwort zu 3. Die genannten Gebührenerhöhungen wurden vom  
zuständigen Fachamt vorgeschlagen und durch die Bezirksamtsleitung bestätigt. 

Frage 11: Hält der Senat beziehungsweise die zuständige Behörde eine deut-
lich zweistellige Gebührenerhöhung für Marktbetriebe im aktuellen 
Umfeld für angemessen?  
Wenn ja, warum? 

Antwort zu Frage 11: 
Der Senat ist im Gebührengesetz dazu angehalten, grundsätzlich kostendeckende  
Gebühren zu kalkulieren. 

Frage 12: Welche Auswirkungen werden durch die Erhöhung der Gebühren auf 
die Anzahl der Betriebe und das Warenangebot der einzelnen  
Wochenmärkte im Bezirk Wandsbek erwartet? 

Antwort zu Frage 12: 
Das zuständige Bezirksamt erwartet, dass sich die Anzahl der Betriebe und das  
Warenangebot auf den einzelnen Märkten aufgrund der Gebührenerhöhung nicht ver-
ändern werden, da die Standgebühren nach Kenntnis des zuständigen Fachamtes nur 
einen geringen Anteil der Betriebskosten der Markthändlerinnen und -händler ausma-
chen. 

Frage 13: Wurden oder werden im Bezirk Wandsbek auch die Gebühren für die 
Nutzungen von Marktflächen für Volksfeste, Flohmärkte und ähnliche 
Veranstaltungen erhöht?  
Wenn ja, wann und in welchem Umfang? 

Antwort zu Frage 13: 
Die bezirklichen Volksfeste haben derzeit einen Kostendeckungsgrad von circa 25 Pro-
zent. Mit dem langfristigen Ziel, für die Volksfeste insgesamt einen Kostendeckungs-
grad von 50 Prozent zu erreichen, wurden die Gebührensätze im Rahmen der Gebüh-
rendrucksache 2020 für die bezirklichen Volksfeste um 20 Prozent angehoben. Durch 
Senatsbeschlüsse vom 9. März 2021 sowie vom 1. März 2022 wurden die bezirklichen 
Volksfeste zum Ausgleich der coronabedingten Wirtschaftsschäden in den Jahren 2021 
und 2022 von den Gebühren befreit. Die bereits in der Gebührenordnung für das Markt-
wesen umgesetzte Erhöhung wird somit erstmalig im Jahr 2023 angewandt. Über die 
nächste Erhöhung soll dann im Rahmen der Kalkulation im Jahr 2023 für das Jahr 2024 
entschieden werden. 

Frage 14: Welche Anstrengungen hat der Bezirk Wandsbek als Veranstalter 
des Volksdorfer Wochenmarktes im Einzelnen unternommen, damit 
sonnabends während der Marktzeit weiter die Parkplätze im benach-
barten Park-and-ride-Haus kostenfrei genutzt werden können? 
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Antwort zu Frage 14: 
Keine. 

Frage 15: Ist es zutreffend, dass die P + R-Betriebsgesellschaft für die Fortfüh-
rung des Angebots kostenfreier Parkplätze für den Volksdorfer  
Wochenmarkt eine Anhebung der Zahlungen der Interessengemein-
schaft Wochenmarkt Volksdorf gefordert hat?  
Wenn ja, warum? 

Antwort zu Frage 15: 
Nein. 
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3,00 €
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3,00 €
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Fr
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Di 

4,70 €
 Fr
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Mi + Sa
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Mi + Sa

Hier werden keine 
Dauerzulassungen 

vergeben.

7,00 €
v. 15.3 - 15.11 

7,50 €
v. 16.3 - 14.11

Dauerzulassung Tageszulassung
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2,80 €
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Fr
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Do

3,10 €
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Di 

4,20 €
Fr

3,90 €
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Benutzung eines Marktplatzes je 
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Bei der Vogelstange
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Möllner Landstraße

Rothenburgsorter Marktplatz
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Carl-von-Ossietzky-Platz

Gebühren Bezirk Altona

Blankenese 

Lurup

Flottbek 

Spritzenplatz

Neue große Bergstraße

Hamburger Fischmarkt

Gebühren Bezirk Hamburg Mitte

Großneumarkt
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Dauerzulassung Tageszulassung
2,80 - 3,20€
Di, Do + Sa

3,50 - 3,90€
Di, Do + Sa

2,40 - 3,00€
Di, Do + Sa

3,10 - 3,70€
Di, Do + Sa

3,20 - 4,00€
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3,00 €
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3,70 €
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2,80 - 3,00 €
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Di +Fr
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Mi + Fr

3,10 - 3,50 €
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1,90 €
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Dauerzulassung Tageszulassung
3,20 €
Di +Fr

3,90 €
Di +Fr

3,20 €
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3,00 €
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3,70 €
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3,70 €
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3,20 €
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4,00 €
Di + Fr

3,20 €
Mi + Sa

4,00 €
Mi + Sa

3,20 €
Do

4,00 €
Do

3,20 €
Sa

4,00 €
Sa

Gebühren Bezirk Bergedorf

Bergedorf

Lohbrügge

Bergedorf-West

Allermöhe

Alte Elbgausstraße Freitag

Niendorf-Nord

Tibarg

Wählingsallee

Grundstraße

Turmweg

Grelckstraße

Gustav-Falke-Straße

Alte Elbgausstraße

Vogelweide

Gebühren Bezirk Eimsbüttel

Isestraße

Ratmühlendamm

Immenhof

Wiesendamm

Straßburger Platz

Hartzloh

Langenhorner Markt

Gebühren Bezirk Hamburg Nord

Goldbekufer
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Dauerzulassung Tageszulassung
3,50 €
3,50 €

Mi + Fr
3,50 €
Di + Fr
3,50 €
Di + Fr
3,50 €

Do + Sa
3,50 €

Fr
3,50 €
Di + Fr
3,50 €

Mi + Sa
3,50 €

Mi + Sa
3,30 €

Do
3,50 €

Do

Dauerzulassung Tageszulassung
Hier werden keine 
Dauerzulassungen 

vergeben.
3,10 €

Hier werden keine 
Dauerzulassungen 

vergeben.

Rahlstedt

Farmsen - Berne

Gebühren Bezirk Harburg

Jenfeld

Gebühren Bezirk Wandsbek

Wandsbek

Am Sand 

Bramfeld

Wellingsbüttel

Sasel

Poppenbüttel

Wohldorf - Ohlstedt

Volksdorf
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